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Im Jahre 1986 stellten die Gemeinde-
werke einer Kleinstadt Marktverteiler
neu auf, um damit Marktplatzstände
und Veranstaltungen wie z.B. Stadtfeste
mit Strom versorgen zu können.

Das Verteilungsnetz des EVU ist ein
TT-System. Die einzelnen Marktstände
werden über CEE-Steckdosen bis zu
einer Größe von 63A versorgt. Noch
größere Verbraucher schließt der Betrei-
ber allerdings direkt auf entsprechenden
NH1-Trenner an. Für diese Anlage
kommt die Schutzmaßnahme Nullung
zur Anwendung.

Müssen die Marktstände bis 63A
Anschluss über eine RCD mit einer Aus-
lösung bei 0,5A betrieben werden?

Gibt es in diesem Fall evtl. einen
Bestandschutz?

F. B., Niedersachsen

Anlage entspricht nicht den
geltenden Bestimmungen

Für mich stellt sich in dem von Ihnen
geschilderten Fall die bange Frage, wie
aus einem ursprünglichen TT-System, in
einem Verteiler für den Anschluss von
fliegenden Bauten bzw. für den
Anschluss von Verkaufsständen, die
Schutzmaßnahme »Nullung« (nach mei-
nem Verständnis TN-System mit Schutz
durch Abschaltung) entstehen konnte
bzw. durfte.

Hier liegt die Vermutung nahe, dass
die Anlage schon zum Zeitpunkt der
Errichtung nicht den anerkannten
Regeln der Technik (DIN VDE 0100
und speziell DIN VDE 0100 Teil 722)
entsprach. Damit wäre ein eventueller
Bestandschutz nicht gegeben.

Es gilt DIN VDE 0100 Teil 711
(November 2003). Danach müssen zum
Beispiel alle Steckdosenstromkreise bis
32 A über Fehlerstromschutzeinrichtun-
gen mit einem Bemessungsdifferenz-
strom I∆N 30mA geschützt werden.

Für alle anderen Stromkreise sollten
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit
einem Bemessungsdifferenzstrom I∅N″
300 mA eingesetzt werden. Zur Einhal-
tung der Selektivität zu den Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen der Endstromkreise
müssen diese verzögert durch Verwen-
dung einer Einrichtung in Übereinstim-
mung mit DIN VDE 0660 Teil 101 sein
oder es muss ein S-Typ in Übereinstim-
mung mit DIN VDE 0664 Teil 10 oder
Teil 20 gewählt werden.

Zur Prüfung der Schutzmaßnahme
müssen Sie DIN VDE 0100 Teil 610
(April 2004) beachten.

R. Soboll
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In einer Industrieanlage sollen Licht-
und Steckdosenstromkreise durch den
Einbau von LS-Schaltern abgesichert
werden, welche über einen vorgeschalte-
ten Leistungsschalter mit Nullpunktlö-
schung (keine Strombegrenzung) an die
Sammelschienen angeschlossen sind.
Am Einbauort ermittelte ich einen Kurz-
schlussstrom von I ″3max = 14 kA. Nun
geben die Hersteller für den gleichen LS-
Schalter (z.B. C 16 A) zwei verschiedene
Werte für das Bemessungsausschaltver-
mögen an. Ein Hersteller sagt: »Die
Angabe des Schaltvermögens nach der
EN 60898 ist für den Einsatz im Woh-
nungsbau und nach EN 60947-2 für die
Industrie entscheidend.« Der andere
Hersteller sagt: »… es ist immer nur das
Schaltvermögen nach der EN 60898
maßgebend.«

Nach welchen Normen muss ich nun
den LS-Schalter ausgewählen, wenn
ohne Backup-Schutzsicherung gearbei-
tet werden soll?

R. B., Bayern

Die Norm DIN VDE 0641 Teil 11 (DIN
EN 60898-1) gilt für elektrisches Instal-
lationsmaterial für Hausinstallationen
und ähnliche Zwecke, und hier speziell
für Leitungsschutzschalter für Wechsel-
strom. Die Leitungsschutzschalter eig-
nen sich für den Einsatz in Umgebungen
mit dem Verschmutzungsgrad 2.

TAB und DIN EN 60947

Die technischen Anschlussbedingungen
der VNB fordern z.B., dass Leitungs-
schutzschalter nach DIN VDE 0641 ein-
zusetzen sind, die mindestens über ein
Ausschaltvermögen von 6 kA verfügen.
Die DIN EN 60947-1 (DIN VDE 0660
Teil 100) beschreibt allgemeine Festle-
gungen für den Einsatz von Niederspan-
nungsschaltgeräten in Umgebungen mit
dem Verschmutzungsgrad 3. Als Beispiel
wird hier der Einsatz in industrieller
Umgebung angegeben. Die Definition
der Verschmutzungsgrade ist in dieser
Norm enthalten. Als Gerätenorm für

Leistungsschutzschalter gilt DIN EN
60947-2 (DIN VDE 0660 Teil 101).

Bemessungsausschaltstrom

Viele Hersteller geben zwei Bemessungs-
ausschaltvermögen an, weil die entspre-
chenden Schaltgeräte nach den beiden
oben genannten Bestimmungen geprüft
werden.

Die Herstellerangabe 15kA nach EN
60947-2 bedeutet, dass mit einem Strom
von 15kA bei einem Leistungsfaktor
von 0,3 geprüft wurde.

Die Angabe 10 kA nach EN 60898
bezieht sich auf einen Prüfstrom von
10kA bei einem Leistungsfaktor zwi-
schen 0,45 bis 0,5.

Für den von Ihnen beschriebenen
Einsatzfall ist eine Berechnung unter
Berücksichtigung der Herstellerangaben
für die Schutzeinrichtungen erforder-
lich. Erst aufgrund dieser Berechnungen
können Sie dann entscheiden, ob die
ausgewählten Schaltgeräte in der ge-
wünschten Anordnung eingesetzt wer-
den dürfen. R. Soboll

Angaben zum Bemessungsausschaltstrom
TAB, DIN EN 60898 (DIN VDE 0641 Teil 11)
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